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Wachstumschancengesetz im Parlament beraten  
 
Der Bundestag hat am Freitag, 13.10.2023, erstmals über den Gesetzentwurf der 
Bundesregierung „zur Stärkung von Wachstumschancen, Investitionen und Innovation sowie 
Steuervereinfachung und Steuerfairness“ (Wachstumschancengesetz, BT-Drucks. 20/8628) 
beraten. 
In 1. Lesung im Bundestag wurde u.a. ausgeführt: 

 Die Liquiditätslage von Unternehmen soll durch erweiterte Regelungen zur 
Verrechnung von Gewinnen und Verlusten über mehrere Jahre besser werden. 

 Unternehmen sollen eine Investitionsprämie für Klimaschutz in Höhe von 15 Prozent 
für neue bewegliche Anlagegüter, das nütze im Vergleich zu höheren steuerlichen 
Abschreibungsmöglichkeiten vor allem jungen Unternehmen, die noch wenig oder 
keine Gewinne erwirtschaften. 

 Unternehmen sollen Ausgaben für Forschung und Entwicklung in höherem Maß 
steuerlich absetzen können. 

 Bei Bauinvestitionen sollen die Abschreibungsmöglichkeiten auf sechs Prozent 
jährlich für neue Wohngebäude steigen. 

Nach der Aussprache überwiesen die Abgeordneten die Vorlage an die Ausschüsse, die 
Federführung bei den weiteren Beratungen übernimmt der Finanzausschuss. 


